
 

 

 

 

 

Konferenz am 23.12.2021 
 

 

107. Änderung der DO.A, 102. Änderung der DO.B und 93. Änderung der DO.C (sowohl Art. 5 

der entsprechenden Kollektivverträge sowie Richtlinien zur Regelung der dienst-, besoldungs- 

und pensionsrechtlichen Verhältnisse der Bediensteten der Versicherungsträger und des 

Dachverbandes gemäß § 30b Abs. 1 Z 1 ASVG); 

11. Änderung der Richtlinie über die Pensionskassenzusage für Dienstnehmer der 

österreichischen Sozialversicherungsträger (Pensionskassenrichtlinie – RLPK); 

13. Änderung des Kollektivvertrages über die Pensionskassenzusage für Dienstnehmer der 

österreichischen Sozialversicherungsträger; 

Richtlinie zur Grundausbildung 2022; 

3. Änderung der Richtlinien für die Führungskräfteausbildung für 

Sozialversicherungsbedienstete (RFA); 

4. Änderung Richtlinien für die Grundschulung der Sozialversicherungsbediensteten (SV – 

BASIS) – RGS 

1. Den Änderungen der DO.A, DO.B und DO.C, sowohl als Kollektivvertrag als auch als 
Änderungen der Richtlinien zur Regelung der dienst-, besoldungs- und pensionsrechtli-
chen Verhältnisse der Bediensteten der Versicherungsträger und des Dachverbandes 
gemäß § 30b Abs. 1 Z 1 ASVG, laut Beilagen zu diesem Bericht wird zugestimmt. 

2. Den Änderungen der Richtlinie über die Pensionskassenzusage für Dienstnehmer der 
österreichischen Sozialversicherungsträger (Pensionskassenrichtlinie – RLPK) sowie 
des Kollektivvertrages über die Pensionskassenzusage für Dienstnehmer der österrei-
chischen Sozialversicherungsträger wird zugestimmt. 

3. Der Richtlinie zur Grundausbildung 2022 wird zugestimmt. 
4. Den Änderungen der Richtlinien für die Führungskräfteausbildung für Sozialversiche-

rungsbedienstete (RFA) und der Richtlinien für die Grundschulung der Sozialversiche-
rungsbediensteten (SV – BASIS) – RGS wird zugestimmt. 

5. Das Büro wird ermächtigt, allfällige redaktionelle Berichtigungen vorzunehmen. 

 

 

 


